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Sachbearbeiter Eva König-Röll 
 
Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 

1. Sitzung der Gemeindevertretung 21.04.2026 beschließend 
 
Wahl eines/einer Vertreters/Vertreterin und dessen/deren Stellvertreter/Stellvertreterin der 
Gemeinde Grävenwiesbach für die Verbandsversammlung der ekom21 - KGRZ Hessen 
 
Sachbericht: 
Gem. § 6 Abs. 2 der Satzung der ekom21 – KGRZ Hessen wählen die Vertretungskörperschaften 
der Mitglieder für die Dauer ihrer Amtszeit Vertreter/Vertreterinnen und Stellvertreter/Stellvertrete-
rinnen. 
 
Zu wählen ist ein/e Vertreter/in und dessen/deren Stellvertreter/in. 
 
In der konstituierenden Sitzung am 27.04.2021 wurde Hr. Heiko Bullmann als Vertreter und Hr. Frank 
Schmitz als Stellvertreter gewählt. Nachdem Hr. Bullmann aus dem Dienst der Gemeinde Gräven-
wiesbach ausgeschieden ist, wurde kein neuer Vertreter/neue Vertreterin gewählt. Seitdem be-
suchte Hr. Schmitz als Stellvertreter die Sitzungen der Verbandsversammlung der ekom 21 – KGRZ 
Hessen. 
 
Gewählt wird schriftlich und geheim aufgrund von Wahlvorschlägen aus der Mitte der Gemeindever-
tretung. Bei Wahlen, die nach Stimmenmehrheit vorzunehmen sind, kann, wenn niemand wider-
spricht, durch Zuruf oder Handaufheben gewählt werden (§ 55 Abs. 3 HGO). Gewählt ist derjenige 
Bewerber/diejenige Bewerberin, der/die die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen auf sich 
vereinigt. 
 
 
 
 
 
__________________ 
Tobias Stahl 
 (Bürgermeister) 
 




